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1. Steuerfreiheit bei Rückabwicklung 

einer Anteilsübereignung  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber 
zu entscheiden, ob die Rückabwicklung ei-
ner Anteilsübertragung von GmbH-Anteilen 
unter Eheleuten rückwirkend die Steuer-
pflicht des ursprünglich steuerpflichtigen 
Übertragungsvorgangs entfallen lässt. 
 
Ein zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagtes Ehepaar vereinbarte abweichend 
vom gesetzlichen Güterstand der Zuge-
winngemeinschaft mit notariellem Vertrag 
den Güterstand der Gütertrennung. Der 
Ehemann war an einer GmbH beteiligt. 
Zum Ausgleich des Zugewinns übertrug er 

seiner Ehefrau Anteile an der GmbH. Die 
Eheleute gingen aufgrund steuerlicher Be-
ratung übereinstimmend davon aus, dass 
diese Übertragung steuerfrei sein würde 
und erklärten in der Einkommensteuerer-
klärung keinen Veräußerungsgewinn. Dies 
sah das Finanzamt anders und setzte ent-
sprechende Einkommensteuer bezogen 
auf den Übertragungsvorgang fest. 
 
Daraufhin schlossen die Eheleute eine no-
tarielle Änderungsvereinbarung. Die Ehe-
frau übertrug ihrem Ehemann die GmbH-
Anteile zur Alleinberechtigung zurück und 
trat die Gesellschaftsanteile an ihn ab. Sie 
vereinbarten nunmehr eine Geldzahlung 
des Ehemannes an seine Frau. Diese stun-
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dete ihrem Mann jedoch die Zahlung. Es 
wurde vertraglich festgehalten, dass die 
Eheleute im ursprünglichen Vertrag von 
dessen Steuerfreiheit ausgegangen waren. 
 
Sowohl das Finanzgericht (FG) als auch 
der BFH schlossen sich der Auffassung der 
Kläger an und entschieden, dass die rück-
wirkende Änderung des Ehevertrags anzu-
erkennen sei, da die Eheleute darlegen und 
nachweisen konnten, dass sie den ur-
sprünglichen Vertrag nur deshalb so ge-
schlossen hatten, weil sie übereinstim-
mend von der Steuerfreiheit ausgegangen 
waren. Somit sei die Geschäftsgrundlage 
ausnahmsweise entfallen. 
 
Insbesondere komme es nicht darauf an, 
ob das Finanzamt von den Umständen, die 
Geschäftsgrundlage des ursprünglichen 
Vertrags geworden waren, Kenntnis hatte. 
 

2. Pflichtteilsverzicht gegen abgetre-
tene Abfindung in Raten  

 
Gesetzliche Erben sind pflichtteilsberech-
tigt, wenn sie nahe Angehörige sind, z. B. 
Kinder und Ehepartner, Eltern kann ein 
Pflichtteil zustehen, wenn Erblasser keine 
Abkömmlinge (Kinder oder Enkel) hat.  
 
Der Pflichtteilsverzicht ist vor allem für ver-
mögende Erblasser mit illiquiden Vermö-
genswerten, wie z. B. Immobilien oder Un-
ternehmen, ein Instrument, im Erbfall die 
Zerschlagung oder Veräußerung der Ver-
mögenswerte unter den Erben bzw. Pflicht-
teilsberechtigten zu vermeiden. Die Gestal-
tung eines notariellen Vertrags mit Pflicht-
teilsverzicht erfolgt in der Regel durch eine 
angemessene Abfindung. Anderenfalls 
könnte er sittenwidrig sein. Eine rechtliche 
Beratung sollte neben der steuerlichen Be-
ratung zuvor in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Hierneben sind aber auch die erbschaft- 
bzw. schenkungs- und einkommensteuerli-
chen Folgen eines Pflichtteilsverzichts ge-
gen Abfindung zu beachten, die je nach 
Gestaltung unterschiedlich sein können. An 
dieser Stelle soll ausschließlich eine Be-

trachtung der einkommensteuerlichen 
Seite erfolgen. 
 
Hierzu hatte das Hessische Finanzgericht 
(FG) über folgenden Fall zu entscheiden: 
Eine Pflichtteilsberechtigte hatte zu Lebzei-
ten ihrer Eltern per notariellem Vertrag auf 
ihren künftigen Pflichtteilsanspruch ver-
zichtet. Der zukünftige Erbe, ihr Bruder, 
verpflichtete sich zur Zahlung einer zinslos 
gestundeten Abfindung in Raten. Eine Rate 
wurde innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsschluss fällig, die andere später. 
Diese Forderungen traten die Eltern an die 
Pflichtteilsberechtigte ab. Die Raten wur-
den pünktlich gezahlt.  
 
Grundsätzlich stellt der Verzicht auf einen 
noch nicht entstandenen Pflichtteilsan-
spruch vor dem Tod des Erblassers nach 
der Rechtsprechung des BFH keinen ein-
kommensteuerbaren Vorgang dar. 
 
Eine Abfindung in Raten an eine pflichtteils-
berechtigte Person ist nach der BFH-
Rechtsprechung ebenfalls nicht einkom-
mensteuerbar. Auch kann eine Ratenzah-
lung (zinslos) gestundet werden, allerdings 
nur bis zu einem Jahr. Bei zinslosen Stun-
dungen von über einem Jahr ist in der Re-
gel ein fiktiver Zinsertrag mit einem Zins-
satz von 5,5 % durch Aufteilung der Raten 
in einen Kapitalanteil und einen Zinsanteil 
vorzunehmen. Der fiktive Zinsertrag ist zu 
versteuern. 
 
Im vorliegenden Fall hat das hessische FG 
entschieden, dass ein Pflichtteilsverzicht 
gegen Abtretung einer Forderung insoweit 
Einkünfte aus Kapitalvermögen darstellt 
und nicht steuerfrei ist, als es lediglich um 
den Zinsanteil der zweiten Rate geht. Dies 
gilt auch dann, wenn die Rate in Gestalt ei-
nes Abfindungsbetrags zinsfrei gestundet 
wird. Der Fall sei nicht mit dem eines Ver-
zichts auf einen noch nicht entstandenen 
Pflichtteilsanspruch vergleichbar. 
 
Die Besteuerung des Zinsanteils erfolgte 
im zu entscheidenden Fall jedoch anstatt 
zum persönlichen Einkommensteuertarif 
mit dem in der Regel geringeren gesonder-
ten Steuertarif. Dies ist zwar bei sich nahe-



 

 

stehenden Personen nicht möglich, das FG 
war hier allerdings der Auffassung, dass 
„nahestehend“ nicht im Sinne eines fami-
lienrechtlichen Verwandtschaftsverhältnis-
ses zu verstehen sei, sondern im Sinne ei-
nes absoluten Abhängigkeitsverhältnisses. 
Eine solche Abhängigkeit sah das FG hier 
nicht. 
 
Die Revision wurde beim BFH eingelegt, 
eine Entscheidung steht noch aus. 
 

3. BFH: Zugangsvermutung infrage 
gestellt  

 
Der BFH hatte über einen Fall zu entschei-
den, bei welchem der Rechtsbehelf einen 
Tag zu spät eingelegt wurde. Die Klägerin 
hatte den Steuerbescheid per Brief erhal-
ten. Sie war beruflich längere Zeit abwe-
send. Der Briefkasten wurde von Dritten 
geleert, unter anderem war auch der Steu-
erbescheid, gegen den dann verspätet Ein-
spruch eingelegt wurde, zugegangen. An 
welchem Tag der Zugang erfolgte, war 
nicht nachzuweisen. 
 
Der Steuerbescheid wurde an einem Frei-
tag, den 15., versendet und galt nach der 
damals geltenden 3-tägigen Zustellungsfik-
tion am Montag, den 18., als zugestellt. 
Nach der nun neuen Rechtslage wäre es 
der 19. gewesen. Die Klägerin ließ am 19. 
Einspruch einlegen, nach der früheren Ge-
setzesfassung einen Tag zu spät. Sie trug 
vor, der Zustelldienst würde am Samstag 
nie zustellen, sodass die Zustellfrist um ei-
nen Tag zu verlängern sei. Dies lehnte der 
BFH ab, da innerhalb der Frist zumindest 
an einem Tag Post zugestellt wurde, näm-
lich am Montag. Da die Klägerin nicht habe 
nachweisen können, dass der Bescheid 
erst am 19. zugegangen war bzw. sie auch 
den Zugang als solches nicht abstritt (dann 
hätte das Finanzamt den Zugang beweisen 
müssen), war die Einspruchsfrist versäumt. 
 
Wer Dritte den Briefkasten leeren lässt, 
sollte bei Behördenpost immer das Zu-
gangsdatum auf dem Umschlag vermerken 
lassen. 
 
 

4. Entgeltliche Ablösung eines Nieß-
brauchsrechts an GmbH-Anteilen 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über fol-
genden Fall zu entscheiden: Eine Mutter 
hatte 49 % ihrer GmbH-Anteile mit jeweils 
24,5 % per Schenkung an ihre beiden 
Töchter übertragen und sich hierbei den 
Nießbrauch vorbehalten. Sie erhielt ledig-
lich den Gewinn. Die Gesellschafterrechte, 
also Mitgliedsrechte, wirtschaftlichen 
Chancen und Risiken, erhielten die Töch-
ter. 
 
Diese haben die GmbH-Anteile sodann in 
der Zukunft veräußert, die Mutter hat das 
Nießbrauchsrecht daraufhin aufgegeben 
und einen Ablösebetrag erhalten. Das zu-
ständige Finanzamt (FA) hat diesen bei der 
Mutter als Einkünfte auf Kapitalvermögen 
besteuert, wogegen diese nach erfolglo-
sem Einspruchsverfahren klagte. Das Fi-
nanzgericht (FG) gab der Klage statt. Der 
BFH schloss sich der Auffassung des FG 
an, dass der Ablösebetrag für den Vorbe-
haltsnießbrauch an den GmbH-Anteilen bei 
der Mutter nicht steuerbar sei. Das wirt-
schaftliche Eigentum an den GmbH-Antei-
len habe nicht bei der Nießbraucherin, der 
Mutter, gelegen, sondern bei den Töchtern, 
da diese den Gewinn erhielten. Die Mutter 
als Berechtigte sei nicht zu besteuern. 
 
Wer beabsichtigt, GmbH-Anteile zu über-
tragen, sollte sich im Vorfeld steuerlich be-
raten lassen, um das steuerlich beste Er-
gebnis zu erzielen.  
 

5. E-Rechnung: Entwurf einer neuen 
Anweisung  

 
Bevor die elektronische Rechnung (E-
Rechnung) für die meisten inländischen 
Unternehmen im B2B-Wirtschaftsverkehr 
zum 1.1.2025 zur Pflicht geworden ist, 
hatte das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) sein erstes Anwendungsschreiben 
am 15.10.2024 veröffentlicht. Weitere be-
absichtigte Ergänzungen hat das BMF 
durch ein Entwurfsschreiben am 25.6.2025 
zur Stellungnahme an die Verbände ver-
sendet. Die endgültige Version des Ände-
rungs- bzw. Ergänzungsschreibens soll im 



 

 

Laufe des vierten Quartals 2025 veröffent-
licht werden. Der Umsatzsteueranwen-
dungserlass soll umfassend an die gesetz-
lichen Regelungen angepasst werden. 
 
Fehler im ersten BMF-Schreiben werden in 
dem Entwurf korrigiert. Zu beachten ist da-
nach, dass beschädigte Dateien, die als E-
Rechnung versendet werden, eine sonstige 
Rechnung darstellen. Nur eine Rechnung, 
die dem Format EN 16931 entspricht, stellt 
somit auch eine E-Rechnung dar. 
 
Die Regelungen zur E-Rechnung für Klein-
unternehmen im BMF-Schreiben vom 
15.10.2024 sollen an die Änderungen im 
Rahmen des Wachstumschancengesetzes 
angepasst werden. Für die freiwillige Nut-
zung einer E-Rechnung durch ein Kleinun-
ternehmen in anderen als den zugelasse-
nen Formaten benötigen diese die zumin-
dest konkludente Zustimmung des jeweili-
gen Empfängers. 
 
Ausweislich des Entwurfs soll eine Rech-
nungskorrektur der ursprünglichen Rech-
nung nicht erforderlich sein, wenn sich le-
diglich die Bemessungsgrundlage ändert, 
z. B. wegen Mängelrügen im Rahmen einer 
Bauabnahme. Wenn sich allerdings der 
Leistungsumfang oder der Leistungsgehalt 
ändern, soll eine Rechnungskorrektur er-
forderlich sein. Bei nachträglichen Entgel-
terhöhungen soll der gleiche Rechnungstyp 
genutzt werden, wie z. B. bei der Rech-
nungskorrektur. 
 
Auch bei der E-Rechnung ist eine GoBD-
konforme Aufbewahrung erforderlich. 
Selbst, wenn nur der strukturierte Teil der 
E-Rechnung der 8-jährigen Aufbewah-
rungsfrist unterliegt, ist der Bildteil GoBD-
konform zu verwahren. 
 

6. Digitaler Datenaustausch startet 
2026 

 
Ab dem 1.1.2026 erfolgt der digitale Daten-
austausch zwischen den Privaten Kranken- 
und Pflegeversicherungen einerseits und 
dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
bzw. dem Lohnabrechnungssystem ande-
rerseits. Die digitale Übermittlung soll das 

bisher papierbasierte Verfahren ersetzen, 
manuelle Nachmeldungen sind dann nicht 
mehr zulässig. 
 
Das bedeutet, dass Arbeitnehmern Nach-
teile entstehen, wenn der Datenaustausch 
nicht korrekt durchgeführt wird, sowohl 
beim Lohnsteuerabzug als auch bei der 
Einkommensteuerveranlagung. Hierbei 
spielt es keine Rolle, ob der Arbeitgeber 
selbst die Meldungen durchführt oder durch 
einen Dienstleister durchführen lässt. Es 
wird daher dringend angeraten, sowohl in-
tern als auch extern Personal und Dienst-
leister zu schulen bzw. sich selbst das Wis-
sen anzueignen, Zuständigkeiten und 
Schnittstellen zu prüfen. 
 

7. Änderungen zur ausländischen 
UStIDNr.  

 
Mit Schreiben vom 6.6.2025 hat das Bun-
desministerium der Finanzen verfahrens-
rechtliche und materiell-rechtliche Ände-
rungen zur Bestätigung ausländischer 
UStIDNr. mit Wirkung seit dem 20.7.2025 
bekanntgegeben und schreitet hiermit auf 
dem Weg zur weiteren Digitalisierung vo-
ran. 
 
Künftig ist das Bundeszentralamt für Steu-
ern (BZSt) für diese Aufgabe zuständig. Te-
lefonische und schriftliche Anfragen sind 
seither nicht mehr zulässig, nur Anfragen 
über die Homepage des BZSt. Anfragebe-
rechtigt sind nur im Besitz einer deutschen 
UStIDNr. befindliche Unternehmen. Eine 
ausschließlich steuerliche Erfassung reicht 
nicht aus. 
 
Betroffene Unternehmen, insbesondere 
von innergemeinschaftlichen Lieferungen 
Betroffene, sollten daher rechtzeitig die Er-
teilung der deutschen UStIDNr. beantra-
gen, um weiterhin Anfragen an das BZSt 
richten zu dürfen. 
 
 
 
 
 



 

 

8. Datenaustausch über Finanzkon-
ten in Steuersachen 

 
Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat mit Schreiben vom 3.6.2025 eine 
neue Liste der Länder veröffentlicht, mit de-
nen die Bundesrepublik Deutschland einen 
Austausch der Finanzkontendaten per au-
tomatischem Datenaustausch zum 
30.9.2025 vornimmt. Basis sind die Daten, 
die Finanzinstitute zum 31.7.2025 an das 
Bundeszentralamt für Steuern für das Jahr 

2024 zu übermitteln haben. Übermittelt 
werden Informationen über Finanzkonten 
in Steuersachen. 
 
Die Liste ist auf 115 Länder angewachsen. 
Sie kann auf der Homepage des BMF ab-
gerufen werden unter  
Service – Publikationen – Steuern – BMF-
Schreiben – 3. Juni 2025. 
 
     

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer, 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.10.2025 
Zahlungsschonfrist – 13.10.2025 

Sozialversicherungsbeiträge 
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Reformationstag)  
ist, verschieben sich die Termine auf den 23. bzw. 27.10.2025 
 
 

Abgabe der Erklärung – 24.10.2025 *, 24 Uhr 
Zahlung – 28.10.2025 * 

 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

seit 1.7.2025 =   1,27 % 
1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 

1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8;  
April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2;  
September = 119,7 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreisindex 

  
 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 3.9.2025 
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